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Amtlicher TeiL
Ordnung

füt die Erhebung einer Gemeindesteuer vom
Erwerbe von Grundstücken und von Rechten, sur
welche die ank Grundstücke bezimlrchen Vor-

schristen gelten , in der Stadt Wiesbaden.
Auf Grund des Beschlusses der Stadtverord¬

netenversammlung vom 1. Mär , ^ 07 wird für
die Stadt Wiesbaden nachstehende Stell«rord-

N!.mg erlern , Eigentnmserwerb eines
im Stadtbezirke belesenen GrunMücks ol̂ r Er¬
werb eines Rechtes, für welches die auf Grund¬
stück« bezüglichen Vorschriften »«lten, unterliegt
einer Steuer von 2 vom Hundert des Wertes des
erworbenen Grundstücks oder Rechtes.

Erfolgt eine Auslastung auf Grund mehrerer,
das Recht auf Auflassung begründeter lästiger
Rechtsgeschäfte von dem *
beit letzten Erwerber , so werden die Erwerbsvreise
dieser sämtlichen Rechtsgeschäfte zusammengerech-
itrt und ist die Steuer von diesem G^ amtbetrage
m entrichten . Uebertragungen der R« bte eines
Erwerbers aus dem Beräußerungsgeschaste oder
nachträgliche Erklärungen eines aus dem Ver¬
äußerungsgeschäfte berechtigten ErwerberS . dl«
Rechte für einen Dritten erworben , beziehungs¬
weise die Pflichten für einen DEn übernom¬
men zu haben, werden wie Veräußerungen be¬
handelt . Hat jedoch ein Erwerber das Ver
äußer mm sgc schüft nachweislich ^sGmnd  eines
Bollmachtsvertrages oder einer ^ .̂ attsindrung
ohne Auftrag für einen Dritten abgeschlosfen. so

-us Grund
Anspruchs auf Rückgängigmachung des Ber-
äußeruMsgeschäfts ein Rückerwerb von̂ Grund¬
stücken oder Rechten stattgefunden bat. kommt die
Steuer nicht zur Erhebung . , . _ ,

Zur Zahlung der ,Steuer sind der Emverber
und der Veräußerer , im Falle des Absatzes 2 « r
letzte Erwerber und der erste Veräußerer gesamt¬
schuldnerisch vervflichtet. , .

Bet Erwerbung im Zwangsversteigevungsver-
iuhren ist die Steuer von demjenigen zu ent-
richteir, welchem der Zuschlag erteilt ist. Wenn
der Ersteber Hypotheken- oder Grundschnld-
gläubiger ist, so wird die Steuer nur von dein
Betrage des Mistgebotes erhoben, welcher den
Gesamtbetrag seiner Hypotheken- oder Grund-
schuldforderimg und der dieser vorgehenden
Forderungen übersteigt.

Die Errichtung eines Fideikommisses oder einer
Familienstiftung unterliegt nicht der Umsatzsteuer.

ü 2 Ein Erwerb von Todeswegen oder aui
Grund 'einer Schenkung unter Lebenden im Sinne
des Reichs-Erbschafts -Steuergesetzes vom 3. Juni
1906 (ReichS-Gesetzbl. S . 654) bleibt frei von der
im § 1 bezeichneten Steuer

& 3 Die Steuer wird nicht erboben, wenn ein
Grundstück oder Recht von einem Veräußerer auf
einen Abkömmling aus Grund eines lästigen Ver¬
trages übertragen wird , oder wenn «mer oder
mehrere von den Teilnehmern an einer Erbschaft
ein zu dem gemeinsamen Nachlasse gehörige»
Grundstück oder Recht erwerben . Zu den Teil-
irehmern an einer Erbschaft wird auch der über¬
lebende Ehegatte gerechnet, welcher mit den Erben
des verstorbenen Ehegatten gütergememfchaftliches
Vermögen zu teilen bat.

8 4. Bei Eigentumserwerbungen , die zum
Zwecke'der Teilung der von Miteigentümern ge¬
meinschaftlich besessenen Grundstücke bezw. Rechte
außer dem Fall« der Erbgemeinschaft lvergl . 8 3)
erfolgen, konimt die Steuer nur insoweit zur
Erhebung, als der Wert des den, bisherigen
Miteigentümer übertragenen Eigentums mehr be¬
trägt . als der Wert des bisherigen ideellen An¬
teils dieses Miteigentümers an der ganzen zur
Teilung gelangten gemeinschastlichrnVermögens-

"' tö . Erfolgt der Erwerb auf Grund von
Tauschverträgen. so berechnet sich die Steuer nach
dem Werte der von einem der Vertragschließenden
tu Tausch gegebenen Grundstückeoder Rechte und
zwar nach denjenigen, welche den höheren Wert
haben, bei dem Tausche in der Stadt belesener
Grundstücke oder Reckte gegen außerhalb derselben
belesene nach dem Werte der ersteren.

8 6. Die Wertermittelung ist in dememgen
Fällen , in welchen die Steuer von dem Werte »u
berechnen ist. aus den gemeinen Wert des Gegen¬
standes zur Zeit des Erwerbsaktes zu richten.

In keinem Falle darf ein geringerer Wert
versteuert werden, als der »wischen dem Ver¬
äußerer und dem Erwerber bedungene Preis mit
Einschluß der vom Erwerber übernommenen
Lasten und Leistungen und unter Zurechnung der
vorbehalteuen Nutzungen. Die auf dem Gegen¬
stände haftenden gemeinen Lasten werden hierbei
nicht mitgerechnet: Renten und andere zu ge¬
wissen Zeiten wiederkebrende Leistungen werben
nach Leu Vorschriften des ReiHs -ErbschaftSsteuer-
msetzcs vom 3. Juni 1906 § 17 ff. und der dazu
vom Bundesrat erlassenen Ausführungsbestim
umnaen kapitalisiert.

Wird eilt Grundstück oder Recht im Zwangs-
versteigerungsversabren erworben . so ist die
Steuer von dem Betrage des Meistgebots zu be
rechnen, zu welchem der Zuschlag erteilt wird,
unter Hinzurechnung des Wertes der von dem Er-
steher itberuommenen Leistungen.

8 7. Die Veranlagung der Steuer geschieht
durch den Magistrat . ^ „

8 g Die zur Entrichtung brr Steuer Ver¬
pflichteten babe.il innerhalb zwei Wochen nach dem
Erwerbe dem Magistrate hiervon, sowie von allen
sonstigen für die Festsetzung Jta Steuer in Be¬
tracht kommenden Verhältnissen ,christliche oder
protokollarische Mitteilung zu machen. auch auf
Erfordern die die Steuerpslicht betreffenden Nr
künden vorzulege». . , ,

Aus Verlange » des Magistrats sind die
Steuerpflichtigen verbunden, über bestimmte, für
die Veranlagung der Steuer erhebliche Tat¬

sachen innerhalb einer ihnen zu bestimmenden
Frist schriftlich oder zu Protokoll Auskunft zu
erteilen.

8 9. Der Magistrat ist bei der Veranlagung
der Steuer au die Angaben der Steuerpflichtigen
nicht gebunden. r . .

Wird die erteilte Auskunft beanstandet, so
sind dem Steuerpflichtigen vor der Veranlagung
die Gründe der Beanstandung mit dem Anheim-
stellen mitzuteilen , hierüber binnen einer ange¬
messenen Frist eine weitere Erklärung abzugeben.
Findet eine Einigung mtt dem Steuerpflichtigen
nickt statt , so kann der Magistrat die zu entrich¬
tende Steuer , nötigenfalls nach dem Gutachten
Sachverständiger , festseden. _ T ..

§ 10. Nack bewirkter Prüfung erfolgt die
Veranlagung durch den Magistrat , worüber dem
Steuerpflichtigen eine schriftliche Mitteilung
(Veranlagung ) zuzustellen ist.

Die Steuer ist innerhalb zwei Wockfen an die
Stadtkasse zu entrichten. Nach vergeblicher Ans¬
forderung zur Zahlung erfolgt die Einziehung der
Steuer im Verwaltungszwangsverfabren.

8 11. Der Einspruch gegen die Veranlagung
ist binnen einer Frist von vier Wochen nach Zu¬
stellung der Veranlagung beim Magistrat schrift¬
lich oder protokollarisch anzubringen.

lieber den Einspruch beschließt der Magistrat.
Gegen dessen Beschluß steht dem Steuerpflichtigen
binnen einer mit dem ersten Tage nach erfolgter
Zustellung beginnenden Frist von zwei Wochen
die Klage im Verwaltungsstreitverfahren an den
Bezirksausschuß offen.

Durch Einspruch und Klag« wird die Ver
vflichtung zur Abführung der Steuer nicht aufg«
schoben.

8 12. Wer eine ihm nach 8 8 dieser Ordnung
obliegende Anzeige oder Auskunft nickt rechtzeitig
oder nicht in der vorgeschriebenen Form erstattet,
wird , insofern nicht nach den bestehenden Gesetzen
eine höhere Strafe verwirkt ist, mit einer Geld¬
strafe von einer bis dreißig Mark bestraft.

8 18. Diese Ordnung tritt mit dem Tag
ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Mit dem Inkrafttreten dieser Ordnung wird
die Ordnung für die Erhebung einer Gemeinde¬
steuer bei dem Erwerb von Grundstücken im Be¬
zirke der Stadt Wiesbaden vom 4. März 1905
außer Wirksamkeit gesetzt.

Wiesbaden , den 1. März 1907.
Der Magistrat:

(L. S .) Körner . Dr . S cho l z

Genehmigt durch Beschluß des Bezirksaus¬
schusses hier vom 18. April 1907, B . A. 316,1 07.

Die Zustimmung des Herrn Obervräsidenten
zu Cassel ist durch Verfügung vom 2. Juni 1907.
Nr . 5714 für die Dauer von 3 Jahren mit dem
Vorbehalte der Aufhebung dieser Zeitbeschränkung
vor Ablauf der dreijährigen Frist erteilt,

Wertzuwacksstcuer.
Auf Grund der Beschlüsse der Stadtverord-

neten-Versammlung vom 22. und 29. November
1907 wird die „Ordnung sür die Erhebung einer
Gemeindesteuer vom Erwerbe von Grundstücken
und von Rechten, für welche die auf Grundstücke
bezüglichen Vorschriften gelten, in der Stadt
Wiesbaden " vom 1. März 1907 durch die nach¬
folgenden Bestimmungen abgeändert und ergänzt:

I. § 7. Zu den Steuersätzen des 8 1 iverden.
wenn seit dem letzten nickt unmittelbar auf Erb¬
fall beruhenden und nickt unter die Ausnahmen
des 8 3 fallenden Eigentumswechsel eine Wert¬
steigerung (8 8) von mindestens 10% des frühe¬
ren Erwerbspreises eingetreten ist, folgende Zu¬
schläge erhoben:
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6ettJhiö seit dem letzten Eigentumswechsel (Abs. 1)
weniger als zwei Jahre verflossen, so tritt die
Besteuerung der Aertsteigerung schon dann ein.
wenn diese 5—10% beträgt und zwar durch eine»
Zuschlag »u den Steuersätzen des 8 1 ln Höbe von
4% der Wertsteigeruno : im übrigen erhöhen sich
die vorstehend festgesetzten Sätze bei einer Be¬
sitzdauer von drei Jahren oder weniger ans das
Anderthalbfach«. .

Dagegen ermäßigen sich diese Sätze bei be¬
bauten  Grundstücken ans die Hälfte, wenn seit
dem letzten Eigentumswechsel (Abs. 1) mehr als
15 Jahre verflossen find.

Als bebaut im Sinne dieser Bestimmungen
gilt ein Grundstück nur dann , wenn auf 'demselben
ein oder mehrere zum dauernden Aufenthalt von
Menschen bestimmte Gebäude mit unwiderruf¬
licher Genehmigung der Banvolizeibehörde er¬
richtet worden find. Dagegen gelten Grundstücke,
die nur mit Gartenhäuserrt , Schuppen, Baracken
und ähnlichen, der einstweiligen Benutzung oder
anderen vorübergehenden Zwecken'dienenden oder
mit von der Baupolizeibehörde nur auf Widerruf
genehmigten Baulichkeiten bebaut sind, im Sinne
dieser Bestimmungen als unbebaut.

Ein Wertzuwachs von weniger als 2000 Ji
bleibt steuerfrei , wenn seit deni letzten Eigen-
tumswechsel mehr als drei Jahre verflossen sind.

8 8. Bei Ausmittlung der Wertste tgeruns im
Sinne des 8 7 ist von dem früheren Erwerbs¬
preise auszusehen ; demselben sind aber hlnzuzn-

rechnrn^ Ausgabe » sür dauernde Verbesserungen
des Grundstücks einschließlich der Straßen¬
bau- und Freilegun 'gskosten und der ein¬
maligen Kanalbenutzungs -<Anschluh-)Gc-
bühr . Kosten für Neu- und Umbauten iver-
den jedoch hierbei nicht mitgerechnet, soweit
sie aus Versicherungen für Brände . Wasser¬
schäden und dgl. m. gedeckt worden stnd.

2. Bei unbebauten Grundstücken 3% labriiche
Zinsen des früheren Erwerbspreises , ledoch
ohne Zinseszinsen . , , „ , ,

3. 5% vom früheren Erwerbsoreis als Ersatz
sür die verauslagten Erwerbskosten (Stem¬
pel. Umsatzsteuer, Gerichtskosten usw.). so¬
fern der tatsächlich bezahlte Erwerbspreis
und nicht die Grimdstenertare vom Jahre
1902 der Berechnung zu Grunde gelegt wird.

Die Differenz zwischen dem früheren Erwerbs-
preise zuzüglich der vorstehend zugelanenen An¬
rechnungen und deni gegenwärtigen Werte gilt als
Wertsteigsrung.

Für die bei dem ersten Eigentumsubergang
nach dem Inkrafttreten dieser Steuerordnung zu er¬
hebende Wertzuwachssteuer tritt — sofern der letzte
in Betracht kommende Eigentumsübergang vor
dem 1. April 1902 stattgefunden hat und kein
höherer Erwerbspreis nachgewiesen wird — an¬
stelle des früheren Erwerbspreises der gemeine
Wert , wie er nach der städtischen Grundsteuer-
ordnung vom 31. Juli 1901 sür das Steiieriahr
1902 festgesetzt worden ist. Kommen Grundstücke
in Frage , die zur Grundsteuer für das Steuer-
jabr 1902 aus irgend einem Grunde nickt ver¬
anlagt waren , so ist der gemein« Wert , den diese
Grundstücke zu Anfang des Steueriahres 1902
gehabt haben, nachträglich festzustellen und an
Stelle des früheren Erwerbspreises ber Ermitt-
lnn« der Wertsteigernng zugrunde zu legen.

8 9. Werden Teile eines örtlich und wirt¬
schaftlich zusammenhängenden Grundbesitzes burch
verschiedene Veräußernngsgeschäfte von bemlelben
Veräußerer oder von dessen Erben mnerhalv
dreier Jahre veräußert , so werden die Ver-
äußerungsgeschäste bezüglich der Besteuerung bes
Wertzuwachses als ein Ganzes behandelt . Der
Veräußerer ist berechtigt, bei der Berechnung de»
Wertzuwachses vo» der Wertsteigerung des einen
Teils des Grundstücks den bei der Veräußerung
des anderen Teils etwa eingetretenen Verlust
ckbznziehen. „ _ r .. „

8 10. Für die nach 8 7 »ur Hebung zu stellen¬
den Zuschläge haftet nur der Veräußerer , wenn
mehrere Miteigentümer gemeinschaftlich ver¬
äußern , sämtliche Veräußerer als Gesamt¬
schuldner. ^

ll Die 88 7 bis 13 der Steuerordnung vom
1. Nk'ärz 1907 erhalten die Numniern 11 bis 17

Der 8 14 erhält folgenden Zusatz:
„Die Zahlung der nach 8 7 zu er¬

hebenden Zuschläge ist dem Pflichtigen auf
Verlangen für die Tauer eines Jahres
zu stunden, wenn dieser die Zahlung hvvo-
thekarisch sickert und sich zur Verzinsung
des gestundeteil Betrages mit AA/o  für
das Jahr verpflichtet."

III . Die vorftehenden Bestimmungen treten
mit dem Tage der Berösfentlichung auf die Dauer
von drei Jahren in Kraft , verlieren somit ihre
Gültigkeit nach Ablauf dieser Zeit , sofern nickt
ihre weitere Gültigkeit aus gesetzlichem Wege aus
gesprochen wird . „ . .

Erfolgt jedoch die Auslastung ans Grund eines
vor dem Tage der Veröffentlichung rechtsgültig
abgeschlossenen Veräußerungsvertrages . so finden
die seitherigen BestiMMnrigen Anwendung.

Für die Dauer der Gültigkeit vorstehender Be¬
stimmungen wird die nach 8 1 iu erhebende Um¬
satzsteuer von zwei vom Hmrdert auf eins vom
Hundert ermäßigt.

Wiesbaden, den 30. November 1907.
Der Magistrat:

(L S .) v. Jbell . Dr . Sckolz.
B. A. 1042/07.

1.
Genehmigt.

Wiesbaden, den 5. Dezember 1907.
Der Bezirksausschuß:

(L. S .) Kantel.
Die Zustlnimung wird erteilt.

Cassel, den 9. Januar 1908.
Der Ober -Prästdent:

Nr . 235. In Vertretung : Mauve.
Veröffentlicht im Amtsblatt ber Stadt Wies¬

baden für den,15 . Januar 1908.

Zu HI Absatz 2 und 3.
Fällt aus.
Wiesbaden, den 24. Marz 1910.

^L. S .) Der Magistrat:
gez. v. Jbell.  gez . Körner.

B. A. 24 9/10
12

Genehmigt.
Wiesbaden, den 6. April 1910.

Der Bezirksausschuh:
(L. S .) «er. M e l i o r.
Zu dem vorstehenden Beschluste der städtisches

Slehörden wird insoweit die Zustimmung erteilt
als dadurch der im 8 1 der Umsatzsteuerorbnang
vom 1. März 1907 erwähnte Steuersatz ander-
iveit ans i lA%  des Wertes festgesetzt worden ist
Nack dieser mit dem Zeitpunkte der Beröfsen^
lickung in Kraft tretenden Abänderuns des § {
wird zu der bezeichnetenSteuerordnung unter
Zurückziehung der unterin 2. Juni 1907 — Nr.
5711 — ausgesprochenen Zeitbeschränkungdi« Zu¬
stimmung erneut bis zum 1. Avril 1912 erteilt.

Castcl. den 14. Mai 1910
Der Obervrastdent:

Nr . 5074. In Vertretung : gez. Mauve.

Der Zustimmungsverfügung des Herrn Ober-
Präsidenten sind die städtischen Körperschaften-
Magistrat und Stadtverordneten — durch die Ne-
schlnste vom 25. und 27. Mai 1910 beigetreten.

Wiesbaden, den 28. Mai 1910.
Der Magistrat:

v. Jbell.

Vorstehende Stenerordnung wird hiermit
wiederholt veröffentlicht.

Gleichzeitig wird darauf aufmerk,am gemacht,
daß für diejenigen Fälle , welche der Reichzzu-
wachssteuer unterliegen , die Bestimmungen der
Paragraphen 7 bis 10 unter I der vorstehen'deil
Ordnung durch das Reichszuwachssteuergesil,
außer Kraft gesetzt worden sind.

Wiesbaden, den 27. November 1911. 3im
Der Magistrat:

v. I be l l.

Auf Grund des Beschlusses der Stadtverord-
neten-Versammlung vom 23. März 1910 wird die
„Ordnung für die Erhebung einer Gemeinde¬
steuer vom Erwerbe von Grundstücken und von
Rechten, für welche die auf Grundstücke beziigl.
Vorschriften gelten : in der Stadt Wiesbaden " voni
1. März 1907 und 30. November 1907 durch kol-
sende Bestimmungen geändert:

Zu 8 1 Absatz 1.
Statt der Worte „unterliegt einer Steuer von

2 vom Hundert 'des Wertes " zu setzen „unterliegt
einer Steuer von i 'A Prozent des Wertes ".

Zu 8 13 (17) Absatz 1.
8 13 Absatz 1 erhält folgende Fassung:
Die vorstehenden Bestimmungen treten mit

Wirkung vom 1. Avril 1910 auf die Dauer von
5 Jäbre » in Kraft . Erfolgt jedoch die Auslastung
auf Grund eines vor dem 1. Avril 1910 rechtS-
giltig abgeschlossenenVeräußerungsvertrages , so
finden die seitherigen Bestimmungen Anivenduna

Zu III Absatz 1.
III . Absatz 1 erhält folgende Fastung:
Di« vorstehende» Bestimmungen treten mit

Wirkung vom 1. Avril 1910 auf die Dauer von
5 Jahren in Kraft , ^

Bekanntmachung.
Der Kolporteur August Tbevßen. geboren am

2.- Januar 1887 zu Stvrum . zuletzt Römerbera
Nr . 14 wobnlmft. entzieht sich der Fürsorge für
seine Familie , so daß dieselbe aus ofsentliLen
Mitteln unterstützt iverden muß. ,

Wir ersuchen um Mitteilung seines Austnt-

Wiesbadcn, den 24. November 1911. 31112
Der Magistrat . Armen -Verwaltung.

Bekanntmachung . _ ’
Die Kellnerin Richard Job « Ww«., Emma

geb. Kaiser , qeborcn am 27. Februar,1371zu
Biebrich , früher hier wohnhaft , entzieht sich
der Fürsorge für ihr Kind , so daß es aus
öffentlichen Mitteln unterstützt werden mich
Wir ersuchen um Mitteilung ihres Austnt-
haltes . ^

Wiesbaden , den 27. November 1911.
Der Magistrat . — Armen -Berwaltuug.

Bekanntmachung.
I. Montag , den 11. Dezember ds. Js ..^v°r-

mittags 10 Uhr. sollen die Plätzê aus dem
brunnenplatz zum Verkaufe von Spiel - und
waren in der Zeit vom 11. bis einschl. 24. DeM.
ds. Js . UNd _ , » cva

II. Mittwoch, den 13. Dezember ds. Js .. vor¬
mittags 9 Uhr. die Plätze auf d-m sog. DernMn
Gelände, dem Luxemburgplatze und m « i w
straße zum Verkaufe von Christbaiimen ni
Zeit vom 13. bis einschl. 24. Dezbr. ds. Js . dur«
Auslosung im Akziseamtsgebaude.
vergeben und im unmittelbaren Anschlüsse dar
angewiesen werden. ^

Die sür die Benutzung »u entrichtend«
ist vom Magistrat für die oben angegebene

fCft 3U 1*füi jeden Quadratmeter oder Bru4te>><
eines solchen auf 50 Pfg .,

zu 2. für jeden Quadratmeter oder BruS«
eines solchen aus 25 Psg . fj„6

Die sich hiernach berechnenden Betrag
vor der Platzanweisung an unsere vtvtw"
gegen Quittung zu entrichten.

Zu 1. werden nur hier ortsansässige
berücksichtigt. . , « rn»

Tie Marktgesetzgehung findet aus vewe.
von Feilbalten keine Anwendung. Die u «*
zur Verfügung stehenden Plätze betragt,

zu 1: 2 und 3 Meter,
zu 2: a) aus dem sogen. Tern sckca

5 bis 6 Meter . ^
b) auf dem Luremburgvlatz 4 Meter,»
c) in der Querstraße 3 Meter.
Es werden nur Plätze von höchstensv

Frontausdebnung angewiesen.
Wiesbaden, den 28. November « ni.
iqi  Städtisches Akutes.31234

Bekanntmachung. . guri
Vom 1. Dezember 1911 ab gelangen

taxbüro Wilhelmstraße ^ioivle an ..»er

Sieö-

Nord im Kurhaus die _ fluWu*v
karten sür das Kalender, ahr 1912 »ur .^ ^
Sic berechtigen bereits vom Tage der. '
zum Besuche des Kurhauses und 0
mäßigen Veranstaltungen baleMt.

Der Preis beläuft sich wie bisher.
A. sür Einwohner : „

die Hauptkarte auf 34 m,
die Beikarte auf 12 „nrrt

B. für Bewohner der Nachbarort«
badens : . . . «

die Hauvtkarte auf 44 .
die Beikart - aus 17 M-  zg ^ ,,iim>

Soiern kostenlose Zustellung >n d jjnicIiÄe.t
erwünscht ist. bedarf es entsprechend-
oder schriftlicher Mitteilung an das
bllro . ,

Wiesbaden, im November 191
31141 Die Kurver«
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